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Bekanntmachung 
 

  

 

Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen 
 
Die Stadt Hürth weist hiermit auf folgende auf dem Vergabemarktplatz Rheinland 
(http://www.vmp-rheinland) veröffentlichte Bekanntmachungen hin: 
 

     

Veröffentlicht 
Angebots- /  

Teilnahmefrist 
Bezeichnung Art Aktion 

12.03.2020 - 
Bodenbelagsarbeiten GGS 
Am Clementinenhof 

VOB/A Beabsichtigte 
Ausschreibung 

Anzeigen 

12.03.2020 - 
Fliesenarbeiten GGS Am 
Clementinenhof 

VOB/A Beabsichtigte 
Ausschreibung 

Anzeigen 

11.03.2020 - 
Malerarbeiten GGS Am 
Clementinenhof 

VOB/A Beabsichtigte 
Ausschreibung 

Anzeigen 

10.03.2020 - 
Dachsanierung 
Grundschule Kendenich 
BT A 

VOB/A Beabsichtigte 
Ausschreibung 

Anzeigen 

09.03.2020 - 
Malerarbeiten 
Obdachlosenunterkunft 
Meschenicher Str. 7a 

VOB/A Beabsichtigte 
Ausschreibung 

Anzeigen 

12.03.2020 - 
Wettbewerbsmanagement 
Luxemburger Straße 

UVgO Vergebener 
Auftrag 

Anzeigen 

  
Sofern Ihnen das Amtsblatt in digitaler Form vorliegt, finden Sie den vollständigen 
Bekanntmachungstext unmittelbar über die Funktion „Anzeigen“. Ansonsten können Sie sich 
den vollständigen Bekanntmachungstext auf dem Vergabemarktplatz Rheinland unter der 
Rubrik „Bekanntmachungen“ anzeigen lassen. 

 
Hürth, 16.03.2020 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
gez. Scheufgen 
  

http://www.vmp-rheinland/
https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXT2YYDYYS5
https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXT2YYDYYSH
https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXT2YYDYYSD
https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXT2YYDYYK1
https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXT2YYDYYKW
https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXT2YYDYYSM
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BEKANNTMACHUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2018 

DER STADTWERKE HÜRTH 
 
 
Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Hürth hat in seiner Sitzung am 29.08.2019 den 
Jahresabschluss der Stadtwerke Hürth für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt und folgendes 
beschlossen:  
 

„Jahresergebnis 2018 
 

1.  Gesamtabschluss 
 
Der Verwaltungsrat stellt das Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 mit einem 
Gesamtverlust von 7.365.824,93 € und den Lagebericht 2018 fest. Die Stadt Hürth 
wird gebeten, den sich aus den nicht-wirtschaftlichen hoheitlichen Bereichen 
ergebenden Gesamtverlust in Höhe von 8.515.214,33 € auszugleichen. 

 
2. Ergebnisse der Sparte Wasser / Fernwärme / Stadtverkehr /Teilbereich DSD aus 

Abfallentsorgung und Stromversorgung 
 

Das Jahresergebnis 2018 der Sparte Wasser in Höhe von 1.168.629,94 € sowie 
das Ergebnis der Stromsparte in Höhe von 22.093,94 € wird mit dem Gewinn der 
Sparte Fernwärme in Höhe von 2.846.170,73 € und dem Verlust ÖPNV in Höhe 
von 2.846.463,12 € und des Teilbereiches DSD in Höhe von 41.042,09 € 
verrechnet. Der verbleibende Gewinn in Höhe von 1.149.389,40 € wird mit dem 
aufgelaufenen Verlustvortrag auf neue Rechnung der Sparte Fernwärme in Höhe 
von 6.937.373,18 € verrechnet, so dass hier zum 31.12.2018 noch ein 
Restverlustvortrag von 5.787.983,78 € verbleibt. 

 
3. Ergebnisse der Gebührenhaushalte Entwässerung / Straßen-reinigung / 

Abfallentsorgung ohne Teilbereich DSD 
 
Die Jahresergebnisse 2018: 
 

der Sparte Entwässerung in Höhe von 5.878.397,17 €, 
der Sparte Abfallbeseitigung in Höhe von -288.442,09 €, 
der Sparte Straßenreinigung in Höhe von -768.735,34 € 

 
sind im Rahmen der Gebührenkalkulation nach den Vorschriften des KAG’s im 
erforderlichen Umfang auf neue Rechnung vorzutragen. 
 
Das danach verbleibende Defizit der Straßenreinigung ist aus dem dann 
verbleibenden Überschuss der Sparte Entwässerung zu tragen. Entsprechend dem 
Quotienten der Verlustsparten Abfall, Grünanlagen/Straßenbau, und allgemeines 
Leistungswesen ist der Restüberschuss der Entwässerung auf diese Sparten zu 
verteilen. 

 

  

Bekanntmachung 
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4. Ergebnisse der Sparten Gärtnerei / Grünanlagen / Straßenbau / allgemeines 
Leistungswesen 
 
Die Jahresergebnisse 2018: 
 

der Sparte Grünanlagen in Höhe von –3.643.574,64 €, 
der Sparte Straßenbau in Höhe von -9.443.279,31 €, 
der Sparte allgem. Leistungswesen in Höhe von –249.580,12 € 

 
werden auf neue Rechnung vorgetragen. Zur Defizitverrechnung werden die 
verbleibenden Überschüsse aus dem Bereich der Entwässerung herangezogen. 
 
Die unterjährigen Liquiditätssicherungszahlungen der Stadt Hürth für das Jahr 2018 
in Höhe von 9.524.000,00 € werden ebenfalls entsprechend dem Defizitquotienten 
der Sparten Grünanlagen, Straßenbau und allgem. Leistungswesen zur 
Verwendung der Defizite verwandt. Die danach verbleibende Überzahlung in Höhe 
von 1.008.785,67 €, ist an die Stadt auszugleichen. 

 
 
Der Jahresabschluss 2018 der Stadtwerke Hürth liegt in der Zeit 
 

vom 16.03.2020 - 16.03.2021 
 

im Rathaus, Friedrich-Ebert-Str. 40, 50354 Hürth, Zimmer 550 während der Bürostunden (Mo. 
- Fr. 8.00 -12.00 Uhr, Do 14.00 - 17.30 Uhr) zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 
 
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH in Münster hat bei den Stadtwerken 
Hürth die Jahresabschlussprüfung für das Jahr 
 

2018 
durchgeführt. 
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Hürth, Technische Betriebe und 
Einrichtungen, Anstalt des öffentlichen Rechts, Hürth, – bestehend aus der Bilanz zum 31. 
Dezember 2018  
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum  
31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke 
Hürth, Technische Betriebe und Einrichtungen, Anstalt des öffentlichen Rechts, Hürth, für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 
 
 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vor-
schriften der Kommunalunternehmensverordnung Nordrhein-Westfalen (KUV 
NRW) i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen 
der Satzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Anstalt zum 
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31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
2018 bis zum 31. Dezember 2018 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Anstalt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, seine sonstigen Angaben erwecken nicht eine falsche 
Vorstellung von der Lage der Anstalt, entspricht er den Vorschriften der KUV NRW 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB in Verbindung mit § 27 Abs. 2 KUV NRW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von der Anstalt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und Lagebericht zu 
dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen 
Verwaltungsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den Vorschriften der KUV NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Anstalt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, dessen sonstigen 
Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Lage der Anstalt erwecken, den Vorschriften 
der KUV NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
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und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der KUV NRW zu 
ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 
der Anstalt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, seine sonstigen Angaben 
nicht eine falsche Vorstellung von der Lage der Anstalt erwecken, den Vorschriften der KUV 
NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 KUV NRW und unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln 
oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen in Jahresabschluss und Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Anstalt abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
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Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Anstalt zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben in Jahresabschluss und 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass die Anstalt ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 
Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu 
Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Anstalt. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu Grunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen 
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 

 
Hürth, 12.03.2020 
 

 
Dirk Breuer         gez. S. Welsch 
Vorsitzender des        Vorstand 
Verwaltungsrates 
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Bekanntmachung 
 

der Bezirksregierung Köln  

 
 
Bezirksregierung Köln 50667 Köln, den 30.01.2020 
Dezernat 33  Zeughausstr. 2 – 10 
Flurbereinigung Hambach-West  Tel: 0221/147-2033 
Az.: 33.42 – 14063 – 

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung 

Im Flurbereinigungsverfahren Hambach-West wird hiermit gemäß § 32 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), das Ergebnis der Wertermittlung 
für das dem Flurbereinigungsverfahren auf Grund des 19. Änderungsbeschlusses 
zugezogenen Flurstücks so festgestellt, wie sie am 27.11.2019 bei der Bezirksregierung Köln, 
Börsenplatz 1, 50667 Köln (Zimmer 1094) ausgelegen hat und von Bediensteten der 
Bezirksregierung Köln erläutert worden ist. 

Gründe 

Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist gemäß § 32 FlurbG zulässig und 
gerechtfertigt. 

Damit alle Teilnehmer im Flurbereinigungsverfahren Hambach-West mit Land von gleichem 
Wert abgefunden werden können, ist der Wert der von ihnen in das Verfahren eingebrachten 
alten Grundstücke in der Weise zu ermitteln, dass der Wert der Grundstücke jedes 
Teilnehmers im Verhältnis zum Wert aller Grundstücke des Flurbereinigungsgebietes zu 
bestimmen ist (§ 27 ff. FlurbG). 

Der Nachweis über das Ergebnis der Wertermittlung der dem Flurbereinigungsverfahren 
aufgrund des 19. Änderungsbeschlusses zugezogenen Flurstücks hat zur Einsichtnahme für 
die Beteiligten ausgelegen und ist von Bediensteten der Bezirksregierung Köln erläutert 
worden. 

Einwendungen gegen die Bewertung sind von den Beteiligten nicht erhoben worden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach seiner öffentlichen 
Bekanntmachung Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei der 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50606 Köln 

oder zur Niederschrift bei der 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, Börsenplatz 1, 50667 Köln 

unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen. 

Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit 
qualifizierter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde erhoben 
werden. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de. 

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer 
Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: 
poststelle@brk-nrw.de-mail.de. 

Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde deren 
Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 
 
  

mailto:poststelle@brk.sec.nrw.de
mailto:poststelle@brk-nrw.de-mail.de
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Im Auftrag 
(LS) gez. Meul 
Oberregierungsvermessungsrat 
 
 
Hinweis: 
Diese öffentliche Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln 
zu finden: 
https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/hambach_west/index.html 

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der Bezirksregierung Köln 
sowie Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter: 
https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzh
inweise.pdf 
Auf Wunsch stellen wir Ihnen diese Informationen gerne auch barrierefrei zur 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf

